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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2021 Ausgegeben am 30. Dezember 2021 Teil I

233. Bundesgesetz: Anderung des Registerzahlungsgesetzes
(NR: GP XXVII RV 1172 AB 1280 S. 137. BR: AB 10812 S. 935.)

233. Bundesgesetz, mit dem das Registerzéhlungsgesetz gedndert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Registerzahlungsgesetz, BGBI. | Nr. 33/2006, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. |
Nr. 100/2018, wird wie folgt gedndert:

1. In 8§ 1 Abs. 2 wird das Zitat ,,§ 16b Abs. 7* durch das Zitat ,,§ 16b Abs. 1* ersetzt.
2. In den 88 3 und 8 wird das Wort ,,Anlage* jeweils durch das Wort ,,Anlage* ersetzt.
3.In 8 3 Abs. 3 wird das Zitat ,,§ 2 Z 1 und 2 durch das Zitat ,,§ 2 Z 2 und 4* ersetzt.

4. § 4 samt Uberschrift lautet:
»Erhebungsart

8 4. (1) Die Erhebungsmerkmale sind unter Verwendung bereichsspezifischer Personenkennzeichen
(bPK) gemédR §9 des EGovernment-Gesetzes (E-GovG), BGBI. |1 Nr. 10/2004, ohne Namen der
Betroffenen auf folgende Arten zu erheben:
1. Die Merkmale gemaR Z 1.1 bis 1.9 der Anlage durch Beschaffung von Verwaltungsdaten (8§ 3
Z 17 des Bundesstatistikgesetzes 2000) von den Meldebehérden;
2. Das Merkmal gemal Z 1.10 der Anlage durch Beschaffung von Verwaltungsdaten der
Personenstandsbehdrden;
3. Die Merkmale gemaR Z 1.11, 1.12, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3.1, 1.14.4, 1.14.5 bis 1.14.7 und 1.14.12
der Anlage durch Beschaffung von Verwaltungsdaten
a. der dem Dachverband der Sozialversicherungstrdger angehérenden Sozialversicherungstréager,
b. der Krankenfirsorgeanstalten der Lander und Gemeinden (8 2 Abs. 1 Z 2 B-KUVG, BGBI.
Nr. 200/1967) und

c. der Kammern der freien Berufe fur Personen, die nach 85 des Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 560/1978, auf Antrag dieser Kammern von der
Pflichtversicherung ausgenommen sind oder waren;

4. Die Merkmale gemal? Z 1.13, 1.14.10 und 1.14.11 der Anlage durch Heranziehung von Daten
der Schul- und Hochschulstatistik und des Bildungsstandregisters (8818 und 19 des
Bildungsdokumentationsgesetzes 2020, BGBI. | Nr. 20/2021) der Bundesanstalt;

5. Die Merkmale gemall Z 1.14.3.2, 1.14.3.3, 1.14.8 und 1.14.13 der Anlage durch Beschaffung
von Verwaltungsdaten des Steuerregisters der Abgabenbehdrden des Bundes (§ 114 Abs. 2 der
Bundesabgabenordnung, BGBI. Nr. 194/1961);

6. Die Merkmale gemall Z 1.9 und 1.14.9 der Anlage durch Beschaffung von Verwaltungsdaten
vom ,,Arbeitsmarktservice Osterreich® (§ 1 Abs. 3 des Arbeitsmarktservicegesetzes, BGBI.
Nr. 313/1994);

7. Die Merkmale gemaR Z 1.15, 1.16 und Z 2 der Anlage durch Heranziehung von Daten des
Registers der statistischen Einheiten (§ 25a des Bundesstatistikgesetzes 2000);

8. Die Merkmale gemdR Z 3 der Anlage durch Heranziehung von Daten des Gebédude- und
Wohnungsregisters (§ 1 Abs. 1 GWR-Gesetz).
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(2) Zur Erhebung der Merkmale gemaR Z 1.11 und Z 1.12 der Anlage haben die Inhaber von

Verwaltungsdaten geméR Abs. 1 Z 3 die verschlisselten bPK ,,Amtliche Statistik* (bPK-AS) der Eltern,
der Kinder und der/des Partnerin/Partners des jeweils Betroffenen der Bundesanstalt zu {ibermitteln.*

5. 85 Abs. 1 lautet:

»(1) Die Bundesanstalt hat zur Qualititssicherung die Basisdaten mit folgenden jeweils

entsprechenden Vergleichsdaten auf Vollstandigkeit und Ubereinstimmung zu vergleichen:

1.

Basisdaten gemaR § 4
Wohnadresse des Hauptwohnsitzes,
Adresse der Kontaktstelle der
Obdachlosen,

Geburtsdatum,

Geschlecht,
Staatsangehorigkeit

(Z1.1, 1.4 bis 1.7 der Anlage)

Adresse der weiteren Wohnsitze,
Adresse der friheren Hauptwohnsitze,
Adresse der spateren Hauptwohnsitze
(Z 1.2 und 1.3 der Anlage).

Staat des Geburtsortes

(Z 1.8 der Anlage).

Bei friilherem Wohnsitz im Ausland Jahr

der Ankunft in Osterreich (ab 1980)
(Z 1.9 der Anlage).

Familienstand

(Z 1.10 der Anlage).

Stellung in der Familie,

Zahl und Geburtsdaten der lebend
geborenen Kinder

(Z1.11, 1.12 der Anlage).

Erwerbstétig,
nicht erwerbstatig
(Z 1.14.1 der Anlage).

Beruf,
Stellung im Beruf,
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Vergleichsdaten
der in § 4 Abs. 1 Z 3 bis 6 und 8 angefiihrten
Dateninhaber; des Zentralen Personenstandsregisters
(8 44 des Personenstandsgesetzes 2013); des
Zentralen Staatsbirgerschaftsregisters (§ 56a des
Staatsbirgerschaftsgesetzes 1985);
der zentralen Zulassungsevidenz (8 47 des
Kraftfahrgesetzes 1967);
der Familienbeihilfendatenverarbeitung (8 46a des
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967);
des Zentralen Fremdenregisters (§ 26 BFA-
Verfahrensgesetz); der Sozialhilfetrdger der Lander;
der Dienstbehdrden und der die Dienstgeberfunktion
wahrnehmenden Verwaltungsstellen des Bundes
und der Lander.
derin§ 4 Abs. 1Z 3,5, 6 und 8 angefiihrten
Dateninhaber.

der in § 4 Abs. 1 Z 3 und 5 angeflhrten
Dateninhaber; des Zentralen
Personenstandsregisters; des Zentralen
Staatsbirgerschaftsregisters;

des Zentralen Fremdenregisters;

der Dienstbehdrden und der die Dienstgeberfunktion
wahrnehmenden Verwaltungsstellen des Bundes
und der Lander.

der in § 4 Abs. 1 Z 3 und 4 angefihrten
Dateninhaber; des zentralen Fremdenregisters.

derin § 4 Abs. 1 Z 3, 5 und 6 angefiihrten
Dateninhaber; der
Familienbeihilfendatenverarbeitung; des Zentralen
Fremdenregisters; der Sozialhilfetrdger der Lander;
der Dienstbehtrden und der die Dienstgeberfunktion
wahrnehmenden Verwaltungsstellen des Bundes
und der Lander; des Zentralen
Personenstandsregisters; des Zentralen
Staatsburgerschaftsregisters; des Zentralen
Melderegisters.

gemal § 4 Abs. 2 der in § 4 Abs. 1 Z 5 genannten
Dateninhaber; der
Familienbeihilfendatenverarbeitung; des Zentralen
Fremdenregisters, des Zentralen
Personenstandsregisters, der Sozialhilfetrager der
Lander.

der in § 4 Abs. 1 Z 5 angefiihrten Dateninhaber;
des Registers der statistischen Einheiten;

der Dienstbehdrden und der die Dienstgeberfunktion
wahrnehmenden Verwaltungsstellen des Bundes
und der L&nder.

derin 8 4 Abs. 1 Z 3, 5 und 6 angeflihrten
Dateninhaber; des Zentralen Fremdenregisters, des
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Vollzeit beschaftigt, eHealth-Verzeichnisdienstes (§ 10 des

Teilzeit beschaftigt, Gesundheitstelematikgesetzes 2012), des
Pensionist/Pensionistin Gesundheitsberuferegisters (§ 6 des
(21.14.2,1.14.3.2,1.14.3.3, 1.14.13 der Gesundheitsberuferegister-Gesetzes), der
Anlage). Dienstbehdrden und der die Dienstgeberfunktion

wahrnehmenden Verwaltungsstellen des Bundes
und der Lander.

9. In Elternkarenz wéhrend aufrechtem der Dienstbehdrden und der die Dienstgeberfunktion
Dienstverhéltnis, wahrnehmenden Verwaltungsstellen des Bundes
Arbeitsstatte und der L&nder.

(Z1.14.4,1.14.6 der Anlage).

10. Im Présenz- oder Zivildienst der Familienbeihilfendatenverarbeitung;

(Z1.14.12 der Anlage). des Bundesministeriums flir Landesverteidigung;

des Bundesministeriums fir Landwirtschaft,
Regionen und Tourismus.
11. Hochste abgeschlossene Ausbildung der in § 4 Abs. 1 Z 2 angefiihrten Dateninhaber; des
(Z 1.13 der Anlage). Zentralen Fremdenregisters; der Schul- und
Hochschulstatistik; des eHealth-
Verzeichnisdienstes; des
Gesundheitsberuferegisters.

12. Haushalt (Z 1.15 der Anlage). des Gebdude- und Wohnungsregisters.

13. Adresse des Geb&udes, die im (elektronischen) Grundbuch (Allgemeines
Gebéudeeigentlimertyp, Adresse der Grundbuchsgesetz 1955, 88 2 und 2a des
Wohnung, Rechtsverhaltnistyp an der Grundbuchsumstellungsgesetzes) eingetragenen
Wohnung (2 3.1.1, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.8 der Eigentlimer der Geb&ude beziehungsweise
Anlage). Wohnungen gemal § 2 Z 2 und 4 GWR-Gesetz.“

6. 8 5 Abs. 6 vorletzter Satz lautet:

,,Mit dem Einspruch vorgelegte Beurkundungen der zustéindigen Personenstandsbehorde iiber die Geburt
und das Ableben von Personen und rechtskraftige bescheidméaRige Entscheidungen der zustandigen
Meldebehdrde Uber den Hauptwohnsitz zum Erhebungsstichtag sind jedoch fiir die Bundesanstalt
bindend.*

7. 8 6 samt Uberschrift lautet:
wDurchfithrung der Erhebung

8§ 6. (1) Die Inhaber von Verwaltungsdaten gemdal § 4 Abs. 1 Z 1 bis 3, 5und 6, § 4 Abs. 2 sowie § 5
Abs. 1 haben auf Verlangen der Bundesanstalt bei der Stammzahlenregisterbehdrde (8 7 E-GovG)
unverziglich fur jene Personen, Uber die nach diesem Bundesgesetz Daten an die Bundesanstalt
Ubermittelt werden sollen, fiir den betroffenen staatlichen Tatigkeitsbereich die Erzeugung der bPK sowie
die Erzeugung der bPK-AS als ,Fremd-bPK* zu beantragen, soweit derartige bPK noch nicht zur
Verfligung stehen. Die Inhaber von Verwaltungsdaten haben die verschlisselten bPK-AS fir Zahlungen
nach diesem Bundesgesetz sowie fur andere statistische Erhebungen gemadR 8§ 4 Abs.1 des
Bundesstatistikgesetzes 2000 aufzubewahren.

(2) Die Datenlibermittlungen geméaR § 4 Abs. 1 Z 1 bis 3, 5 und 6, § 4 Abs. 2 sowie § 5 Abs. 1 sowie
die allenfalls fir Abklarungen und Befragungen gemdl 85 Abs.2 bis 5 notwendigen
Datenubermittlungen haben jeweils verknupft mit dem verschlisselten bPK des betroffenen staatlichen
Tatigkeitsbereiches und dem verschlisselten bPK-AS des jeweiligen Betroffenen zu erfolgen. Die
Bundesanstalt hat die bPK-AS und die verschlisselten bPK des betroffenen Tétigkeitshereiches fur
Zahlungen nach diesem Bundesgesetz sowie fur andere statistische Erhebungen gemdaR § 4 Abs. 1 des
Bundesstatistikgesetzes 2000 aufzubewahren.

(3) Verfiigt der Inhaber der Verwaltungsdaten nicht Uber die technischen Voraussetzungen zur
Erzeugung von bPK durch die Stammzahlenregisterbehérde gemaR § 10 Abs. 2 E-GovG, jedoch (ber die
Sozialversicherungsnummer zu den zu tbermittelnden Verwaltungsdaten, so hat er vom Dachverband der
Sozialversicherungstrédger zu den einzelnen Sozialversicherungsnummern die verschlisselten bPK-AS
anzufordern. Der Dachverband hat einer solchen Anforderung unverziglich nachzukommen. Der Inhaber
der Verwaltungsdaten hat in der Folge die Daten verknlpft mit dem verschlisselten bPK-AS der
Bundesanstalt zu Gbermitteln.

(4) Die Bundesanstalt hat das Verlangen gemal? Abs. 1 und auf Datenlibermittlung geméaR 8§ 4 Abs. 1
Z1bis 3,5und 6, 8 4 Abs. 2 sowie § 5 Abs. 1 so rechtzeitig zu stellen, dass die Dateniibermittlung unter
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Berlcksichtigung der Aktualitat der Daten und des Zeitaufwandes fiir die Datenaufbringung, langstens
sechs Monate nach dem Stichtag gemaR § 1 erfolgen kann, mit Ausnahme der Ubermittlung der Daten
gemdl Z 1.3 der Anlage durch das Zentrale Melderegister, welche frihestens sechs Monate und einen
Tag und spatestens sieben Monate nach dem Stichtag zu erfolgen hat.

(5) Die Datenuibermittlung geméR 8 5 Abs. 4 hat innerhalb eines Monats nach Verlangen durch die
Bundesanstalt zu erfolgen, wobei die Ubermittlung der Art der letzten Anderung oder Ergénzung des
elektronischen Datenbestandes nur auf eine Weise erfolgen darf, dass kein Rickschluss auf ein Datum
gemal Artikel 9 und 10 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natlrlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABI. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, zuletzt berichtigt durch
ABI. Nr. L 74 vom 04.03.2021 S. 35, des Betroffenen durch die Bundesanstalt méglich ist.

(6) Die Inhaber der Verwaltungsdaten haben bei der Abklarung gemaR & 5 Abs. 2 und 3 ohne
Verzug mitzuwirken.

(7) Bei der Heranziehung von Daten der Schul- und Hochschulstatistik sowie des
Bildungsstandregisters gemdal § 4 Abs. 1 Z 4 gilt § 20 Abs. 2 des Bildungsdokumentationsgesetzes 2020.

(8) Die Dateniibermittlung geméal § 4 Abs.1 Z 1 bis 3, 5 und 6, § 4 Abs. 2 sowie § 5 Abs. 1, die
Mitwirkung nach Abs. 1 sowie 8§ 5 Abs. 2 bis 5
1. der Meldebehorden erfolgt im Wege des Zentralen Melderegisters (8 16 MeldeG),
2. der Personenstandsbehérden erfolgt im Wege des Zentralen Personenstandsregisters,
3.der in 84 Abs.1 Z3 angefiihrten Dateninhaber erfolgt im Wege des Dachverbandes der
Sozialversicherungstrager,
4. der Abgabenbehdrden des Bundes erfolgt im Wege der Bundesrechenzentrum GmbH und
5. der Dienstbehérden und der die Dienstgeberfunktion wahrnehmenden Verwaltungsstellen des
Bundes erfolgt durch den Bundesminister fir Kunst, Kultur, 6ffentlichen Dienst und Sport,
soweit die zentralen Personalverwaltungssysteme uber die Bundesrechenzentrum GmbH
abgewickelt werden.
Zu diesem Zweck haben die Verantwortlichen gemaR Artikel 4 Z 7 der Datenschutz-Grundverordnung
die fur die Erlangung der bPK notwendigen Daten sowie die der Bundesanstalt zu Gbermittelnden Daten
dem Zentralen Melderegister, dem Zentralen Personenstandsregister, dem Dachverband der
Sozialversicherungstréger und der Bundesrechenzentrum GmbH als Auftragsverarbeiter geméaR Artikel 4
Z 8 der Datenschutz-Grundverordnung zu Ubermitteln. Ist es zur Abklarung von Licken und
Widersprichen in den Daten und zur Wohnsitzanalyse (8 5 Abs. 4) erforderlich, hat die Bundesanstalt die
Abklarung zusatzlich unmittelbar mit den Inhabern der betreffenden Verwaltungsdaten vorzunehmen. Die
Datentibermittlung gemal § 4 Abs. 1 Z 3 lit. b und ¢ kann abweichend von Z 3 auch unmittelbar an die
Bundesanstalt erfolgen.

(9) Die Daten gemal Abs.1 bis 4 sind auf elektronischem Wege zu (bermitteln. Die
Dateniibermittlungen und die Mitwirkungen bei der Registerzahlung haben unentgeltlich zu erfolgen.*

8.In 87 Abs. 1 wird das Zitat ,,§ 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 durch das Zitat ,,§ 4 Abs. 1 Z 1 bis 3, 5 und 6
ersetzt.

9. In § 8 Abs. 1 wird das Zitat ,,Z 1.13.7, 1.13.8, 3.1.9 bis 3.1.12 und 3.2.6 bis 3.2.8“ durch das Zitat
»Z1.14.7,1.14.8,3.1.9, 3.1.10 und 3.2.6 bis 3.2.8* ersetzt.

10. Der 2. Abschnitt entfallt.

11. Der ,,3. Abschnitt“ erhalt die Abschnittsbezeichnung ,,2. Abschnitt*; die 88 10 bis 14 erhalten die
Paragraphenbezeichnungen ,,§ 9% bis ,,§ 13«.

12.In § 11 (neu) wird das Wort , beide* durch das Wort ,,alle ersetzt.

13. Dem § 12 (neu) wird folgender Abs. 3 angefugt:

»(3) § 1 Abs. 2, § 3, § 4 samt Uberschrift, § 5 Abs. 1 und 6 vorletzter Satz, § 6 samt Uberschrift, § 7
Abs. 1, § 8, die Abschnittsbezeichnung ,,2. Abschnitt”, die Paragraphenbezeichnungen der §§ 9 bis 13,
§ 11, § 13 samt Uberschrift sowie die Anlage in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 233/2021
treten mit 31. Oktober 2021 in Kraft; gleichzeitig tritt der 2. Abschnitt in der bis dahin geltenden Fassung
aufler Kraft.*
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(neu) samt Uberschrift lautet:
»Vollziehung

8§ 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1.
2.

B~ W

oo N o o1

10.

hinsichtlich 8 1 Abs. 2 die Bundesregierung;
hinsichtlich 8 1 Abs. 3 jene Bundesministerin oder jener Bundesminister, die oder der die

betreffende Statistik fiir die Wahrnehmung von in ihrem oder seinem Zustadndigkeitsbereich
fallenden Bundesaufgaben benétigt;

. hinsichtlich § 4 Abs. 1 Z 1 und 2 und § 7 der Bundesminister fur Inneres;
. hinsichtlich 84 Abs.1 Z3 der Bundesminister fur Soziales, Gesundheit, Pflege und

Konsumentenschutz;

. hinsichtlich § 4 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister fir Bildung, Wissenschaft und Forschung;

. hinsichtlich § 4 Abs. 1 Z 5 der Bundesminister fiir Finanzen;

. hinsichtlich § 4 Abs. 1 Z 6 der Bundesminister flr Arbeit;

. hinsichtlich 84 Abs.1 Z7 und 8 und § 8 Abs. 2 die Bundesministerin fur Digitalisierung und

Wirtschaftsstandort;

. hinsichtlich der 885 und 6 die oder der fir den Inhaber der Verwaltungsdaten zustandige

Bundesministerin oder Bundesminister, sofern der Dateninhaber dem Bund zuzurechnen ist;
hinsichtlich der ubrigen Bestimmungen, soweit sie sich auf die Volkszéhlung beziehen, der
Bundesminister flr Inneres und, soweit sie sich auf die Gebdude- und Wohnungszéhlung sowie
Arbeitsstattenzahlung  beziehen, die  Bundesministerin ~ fir  Digitalisierung  und
Wirtschaftsstandort.*

15. Die Anlage lautet:

1.

11
1.2
1.3

14
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
111
1.12
1.13

1.14
1141

1142

1.14.3

1.143.1
1.143.2

»ANLAGE
Erhebungsmerkmale der Volkszahlung (8 3 Abs. 1):
Wohnadresse des Hauptwohnsitzes (§ 1 Abs. 7 MeldeG);
Wohnadresse allféalliger weiterer Wohnsitze;

Wohnadressen des Hauptwohnsitzes im Zeitraum ein Jahr vor und sechs Monate nach dem
Stichtag inklusive der Anmelde- und Abmeldedaten;

Adresse der Kontaktstelle der Obdachlosen (§ 19a Abs. 1 Z 2 MeldeG);
Geburtsdatum;

Geschlecht;

Staatsangehdrigkeit;

Staat des Geburtsortes;

Bei friiherem Wohnsitz im Ausland Jahr der Ankunft in Osterreich (ab 1980);
Familienstand;

Stellung in der Familie;

Zahl und Geburtsdaten der lebend geborenen Kinder;

Hochste abgeschlossene Ausbildung.

Erwerbsstatus:

Erwerbstatig (Haupterwerbstatigkeit und allfallige weitere Erwerbstatigkeiten), nicht
erwerbstatig in der Woche und innerhalb der letzten funf Jahre vor dem Stichtag;

Beruf, Stellung im Beruf;

zeitliches Ausmal der unselbstandigen Erwerbstétigkeit:
(Vollzeit, Teilzeit, geringfugig beschéftigt):

geringfugig beschaftigt;

Vollzeit beschéftigt;
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1144
1.145
1.14.6
1.14.7
1.14.8
1.14.9

1.14.10
1.14.10.1
1.14.10.2

11411
1.1411.1
1.14.11.2

1.14.12
1.14.13

1.15
1151
1.15.2
1.16

2.
21
211
212
213
214
215
216

2.2

221
222
2.2.3
224
225
2.2.6
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Teilzeit beschaftigt.

in Elternkarenz wéhrend aufrechtem Dienstverhaltnis;

im Betrieb eines Familienangehdrigen pflichtversichert mithelfend:;

Avrbeitsstatte (Wirtschaftszweig und Adresse der Arbeitsstétte);

Dienstgeber- und Beitragskontonummer bei der gesetzlichen Sozialversicherung;
Steuernummer und Subjektidentifikationsnummer im Steuerregister flr Selbsténdige;

arbeitslos, arbeitsuchend, lehrstellensuchend, sonstiger Vormerkstatus, Verfugbarkeit,
Einstellungszusage, Art/Dauer der gesuchten Stelle, in Schulungsmafnahmen befindlich,
Art/Dauer der Schulung, mit/ohne Leistungsbezug, Ausschlussfrist gemaR § 10 des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 — AIVG, BGBI. Nr.609/1977, Dauer der
Avrbeitslosigkeit.

Schuler/Schilerin:
Ausbildungsart, -form und -fachrichtung;
Adresse der Bildungseinrichtung.

Student/Studentin:
Ausbildungsart, -form und -fachrichtung;
Adresse der Bildungseinrichtung.

im Prasenz- oder Zivildienst.
Pensionist/Pensionistin.

Haushalt
Privathaushalt
Anstaltshaushalt
Anstaltstyp

Erhebungsmerkmale der Arbeitsstattenzahlung (§ 3 Abs. 2):
Erhebungsmerkmale der Unternehmen:

Bezeichnung;

Adresse;

Wirtschaftliche Haupttatigkeit —- ONACE;

Rechtsform;

Anzahl der selbstandig Beschéftigten gegliedert nach dem Geschlecht;
Anzahl der unselbstandig Beschaftigten gegliedert nach dem Geschlecht.

Erhebungsmerkmale der Arbeitsstétten:

Bezeichnung;

Adresse;

Wirtschaftliche Haupttitigkeit — ONACE;

Organisatorische Zuordnung zu Unternehmen;

Anzahl der selbstdndig Beschéftigten gegliedert nach dem Geschlecht;
Anzahl der unselbstandig Beschaftigten gegliedert nach dem Geschlecht.
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3. Erhebungsmerkmale der Geb&ude- und Wohnungszahlung (8 3 Abs. 3):

3.1 Erhebungsmerkmale der Geb&ude:

3.1.1 Adresse;

3.12 Flache des Gebdudes nach den Feststellungen der Gemeinde sowie die verschiedenen
Zwecken dienenden Flachen im Gebéude;

3.13 Gebdudekategorie;

3.14 Gebaudeeigentiimertyp;

3.15 Bauperiode;

3.16 Gebéudestatus;

3.1.7 GeschoRanzahl,

3.18 Flachenangaben je GeschoR;

3.1.9 Anschluss ans Wasserleitungsnetz;

3.1.10 Art der Beheizung.

3.2 Erhebungsmerkmale der Wohnungen:

321 Adresse;

3.2.2 Verwendung als Hauptwohnsitz oder weiteren Wohnsitz;
3.2.3 Nutzflache der Wohnung;

3.24 Zahl der Wohnrdaume der Wohnung;

3.25 Nutzungsart;

3.2.6 Ausstattung der Wohnung;

3.2.7 Art der Beheizung;

3.2.8 Rechtsverhéltnistyp an der Wohnung.*

Van der Bellen

Nehammer
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	BUNDESGESETZBLATT
	1. In § 1 Abs. 2 wird das Zitat „§ 16b Abs. 7“ durch das Zitat „§ 16b Abs. 1“ ersetzt.
	2. In den §§ 3 und 8 wird das Wort „Anlage“ jeweils durch das Wort „Anlage“ ersetzt.
	3. In § 3 Abs. 3 wird das Zitat „§ 2 Z 1 und 2“ durch das Zitat „§ 2 Z 2 und 4“ ersetzt.
	4. § 4 samt Überschrift lautet:
	5. § 5 Abs. 1 lautet:
	6. § 5 Abs. 6 vorletzter Satz lautet:
	7. § 6 samt Überschrift lautet:
	8. In § 7 Abs. 1 wird das Zitat „§ 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5“ durch das Zitat „§ 4 Abs. 1 Z 1 bis 3, 5 und 6“ ersetzt.
	9. In § 8 Abs. 1 wird das Zitat „Z 1.13.7, 1.13.8, 3.1.9 bis 3.1.12 und 3.2.6 bis 3.2.8“ durch das Zitat „Z 1.14.7, 1.14.8, 3.1.9, 3.1.10 und 3.2.6 bis 3.2.8“ ersetzt.
	10. Der 2. Abschnitt entfällt.
	11. Der „3. Abschnitt“ erhält die Abschnittsbezeichnung „2. Abschnitt“; die §§ 10 bis 14 erhalten die Paragraphenbezeichnungen „§ 9“ bis „§ 13“.
	12. In § 11 (neu) wird das Wort „beide“ durch das Wort „alle“ ersetzt.
	13. Dem § 12 (neu) wird folgender Abs. 3 angefügt:
	14. § 13 (neu) samt Überschrift lautet:
	15. Die Anlage lautet:
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